
 
Verordnung über die Offenhaltung von Verkaufsstellen  

aus Anlaß von Märkten und ähnlichen Veranstaltungen in der 
Großgemeinde Freystadt 

 

Auf Grund des § 14 Abs. 1 des Gesetzes über den Ladenschluß – LadSchlG - vom 28. November 1956 (BGBl I S. 875), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Juli 1996 (BGBl. I S. 1186) in Verbindung mit § 6 Abs. 1 Nr. 3 der Verordnung 
über Zuständigkeiten und Aufgaben auf dem Gebiet des Arbeitsschutzes, der Sicherheitstechnik, des Chemikalien- und 
Medizinprodukterechts – ASiMPV – vom 02.12.1998 (GVBl Nr. 25/1998 S. 956) erläßt die Stadt Freystadt folgende 
Verordnung, zuletzt geändert am 20. Mai 2000: 
 
 

§ 1 
Abweichend von § 3 Abs. 1 Nr. 1 des Ladenschlußgesetzes dürfen Verkaufsstellen im Sinne des § 1 Abs. 1 LadSchlG 
jeweils von 12.00 Uhr bis 17.00 Uhr wie folgt geöffnet sein: 
 
1. in Freystadt ohne die nachfolgenden Ortsteile: 
an den in der jeweils geltenden Fassung der Satzung über die Märkte in der Stadt Freystadt genannten Terminen für      
     a) den Ostermarkt 
     b) den Walburgimarkt 
     c) den  Michaelimarkt 
     d) den Allerseelenmarkt 
 
2. im Ortsteil Burggriesbach    a) am Fest des hl. Gangolf 
     b) am Fest des hl. Wendelin 
 
3. im Ortsteil Sulzkirchen  am Kirchweihsonntag 
 
4. im Ortsteil Möning    beim Bergfest am Möninger Berg 
 

§ 2 
(aufgehoben) 

 
§ 3 

(aufgehoben) 
 

§ 4 
Die Vorschriften des Gesetzes über den Schutz der Sonn- und Feiertage, die Vorschriften des § 17 LadSchlG, die 
Bestimmungen der Arbeitszeitverordnung, des Manteltarifvertrages für die Arbeitnehmer im Einzelhandel in Bayern, des 
Jugendarbeitsschutzgesetzes und des Mutterschutzgesetzes sind zu beachten.  
 

§ 5 
Vorsätzliche oder fahrlässige Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften der §§ 1 bis 4 dieser Verordnung sind 
Ordnungswidrigkeiten im Sinne von § 24 LadSchlG. 
 

§ 6 
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
Gleichzeitig tritt die Verordnung über die Offenhaltung von Verkaufsstellen aus Anlaß von Märkten und ähnlichen 
Veranstaltungen in der Großgemeinde Freystadt vom 06. Februar 1993 außer Kraft.  
 
 
Freystadt, den 06. April 2000    
 
 
Gailler 
1. Bürgermeister 
 
 
 
Änderungsnachweise: 
1. Änderung am 20.05.2000 (Öffnungszeitenanpassung von 12.00 bis 17.00 Uhr) 
2. Änderung am 15.11.2003 (Aufhebung §§ 2 und 3; neue Rechtlage) 
 
     


